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 AUS DER PRAXIS

Moderne, minimalinvasive Zahn
heilkunde macht heutzutage vie
les möglich, auch und gerade spe
ziell im Fachbereich der Kiefer
orthopädie. Kieferorthopädische 
Therapien lösen bei Patienten 
dabei immer noch häufig ambiva
lente Empfindungen aus, waren 
sie doch bislang vor allem ge
kennzeichnet durch Langwie
rigkeit und, bedingt durch die 
jeweiligen kieferorthopädischen 
Apparaturen, auch mitunter ei
ner deutlichen Einschränkung in 
der alltäglichen Lebensqualität. 
Ein Umstand, der vor allem für 
erwachsene Patienten die Kie
ferorthopädie in der Vergangen
heit ziemlich unattraktiv machte. 
Dass vorhandene Zahnlücken 
aber nicht nur durch Implantate 
oder festsitzenden Zahnersatz 
geschlossen werden können, son
dern je nach Indikation auch in 
überschaubarem Zeitrahmen 
mit kieferorthopädischen Maß
nahmen, beweisen die modernen 
AlignerSysteme. Bekanntester 
Vertreter dieser Therapieform 
ist das Invisalign®Verfahren. 
Obwohl die InvisalignMethode 
inzwischen zu den anerkannten 
kieferorthopädischen Behand
lungsmethoden gehört, lehnen 
einige private Krankenversiche
rer unvermindert die Kosten
übernahme z. B. mit dem Argu
ment ab, es lägen für diese Thera
piemethode keine wissenschaft
lich fundierten Studien vor. So 
sah sich die Deutsche Gesell
schaft für Kieferorthopädie 
(DGKFO) veranlasst, im Januar 
2010 eine grundsätzliche Stel
lungnahme zu AlignerBehand
lungen und zur InvisalignMe
thode im Besonderen abzuge
ben. In dieser Stellungnahme 
werden die Indikationen für eine 
InvisalignBehandlung definiert, 
wie z. B. ein moderater frontaler 
Eng und Lückenstand oder eine 
bestehende Pro und/oder Retru
sion der Front.
Weiterhin stellt die DGKFO fest, 
dass ohne zusätzliche Hilfsmit
tel AlignerSysteme auch bedingt 
geeignet sind zur Durchführung 
weiterer Zahnbewegungen, wie 
beispielsweise zu Extrusion oder 
Derotation, vor allem von Eck
zähnen und Prämolaren. Ein 
mögliches Einsatzgebiet könnte 
auch ein Lückenschluss nach ei
ner Prämolarenextraktion sein. 
Bei umfangreichen vertikalen, 
rotatorischen und translatori
schen Zahnbewegungen sind die 
Einsatzmöglichkeiten von Alig
nern begrenzt. Dennoch weist 
die DGKFO darauf hin, dass in 
Kombination mit anderen, zum 
Teil festsitzenden Hilfsmitteln 
und Apparaturen Aligner bei 
nahezu allen kieferorthopädi

schen Anomalien zur Lösung 
wenigstens von Teilaufgaben 
komplementär eingesetzt wer
den können, sodass keine Kon
traindikationen oder Behand
lungseinschränkungen zur In
visalignTherapie formuliert wer
den können.
Die privaten Krankenversicherer 
und Kostenerstatter hält diese 
fachliche Feststellung dennoch 
häufig nicht von ihrer Nichter
stattungshaltung ab. Wenn das 
Fehlen wissenschaftlicher Stu
dien nicht angezweifelt wird, so 
wird stattdessen entweder ganz 
schlicht die medizinische Notwen
digkeit der Therapie in Gänze in
frage gestellt oder es werden tarif
liche Einschränkungen als Ur sa
che der Nichterstattung behauptet, 
wie z. B. eine bestehende Sach
kostenliste, die Schienen oder 
Schienengeräte nicht vorsehe.
Während die medizinische Not
wendigkeit anhand erhobener 
Befunde und Auswertung wei
terer Diagnostikunterlagen wie 
Röntgenaufnahmen, Modellen, 
Fotos etc. häufig ganz sachlich 
vorgetragen und spätestens mit 
dem Hinzuziehen eines neutra
len Sachverständigen zweifels
frei geklärt werden kann, scheint 
es im Bereich der  Vertragsgestal
tung noch „Grauzonen“ zu geben, 
wie etwa bei versicherungsinter
nen Sachkostenlisten.
Gerade diese Sachkostenlisten 
waren in der  Vergangenheit schon 
oft Gegenstand juristischer Aus
einandersetzungen zwischen 
Versicherungsgesellschaft einer
seits und Versicherungsnehmern 
bzw. Patienten andererseits, meist 
im Rahmen prothetischer Ver
sorgungen. Nun hat das Amts
gericht (AG) HamburgBarmbek 
mit seinem Urteil vom 20.10.2015 
(Az.: 816 C 6/15) interessanter
weise festgestellt, dass eine pri
vate Krankenversicherung die 
Kosten von InvisalignSchienen 
auch dann übernehmen muss, 
wenn diese Schienen nicht im 
Preis und Leistungsverzeichnis 
für zahntechnische Leistungen 
als erstattungsfähig gelistet sind.
Die Krankenversicherung hatte 
die Erstattung u. a. deshalb ab
gelehnt, weil nach dem abge
schlossenen Tarif die Invisalign 
Schienen nicht Inhalt des Preis 
und Leistungsverzeichnisses für 
zahntechnische Leistungen seien. 
So ließe sich aus dem Verzeich
nis schließen, dass nur eine ein
zige Schiene erstattungsfähig 
sein könne (wie z. B. eine Auf
biss/Knirscher oder Miniplast
schiene), nicht aber in Serien er
stellte Schienen, wie dies beim 
InvisalignVerfahren der Fall ist.
Demgegenüber stellte das Amts
gericht HamburgBarmbek je

doch fest: „Allgemeine Versiche
rungsbedingungen sind so aus
zulegen, wie ein durchschnittli
cher, um Verständnis bemühter 
Versicherungsnehmer sie bei 
verständiger Würdigung, auf
merksamer Durchsicht und un
ter Berücksichtigung des erkenn
baren Sinnzusammenhangs ver
stehen kann. […] Danach kann 
ein verständiger Versicherungs
nehmer den Begriff der Mini
plastschienen seinem Wortlaut 
nach so verstehen, dass es sich 
um Schienen aus Kunststoff han
delt, die „mini“, also besonders 
dünn oder klein, sind. Bei den 
InvisalignSchienen handelt es 
sich aber unstreitig um dünne 
Schienen aus transparentem 
Kunststoff.“ 
Das Gericht betonte weiterhin, 
dass die spezielle Bezeichnung 
„InvisalignSchiene“ nicht aus
schließe, dass es sich um Mini
plastschienen handeln könnte. 
Vielmehr sei es „naheliegend, 
dass ein Preis und Leistungs
verzeichnis lediglich Oberbe
griffe verwende, weil sonst eine 
Vielzahl einzelner Schienenbe
zeichnungen hätte aufgenom
men werden müssen“. (Hinweise 
zu ChairsideLaborkosten und 
weiterem Urteil zu Invisalign 

finden Sie in ALEX unter: www.
alexza.de)

Fazit
Eine Krankenversicherung kann 
selbstständig in ihrem hausinter
nen Preis und Leistungsverzeich
nis definieren, welche Schienen 
vom Leistungsumfang umfasst 
sein sollen und welche nicht. Un
terbleibt aber eine detaillierte 
Formulierung in den Vertrags
bedingungen bzw. in der als rechts
wirksamer Vertragsbestandteil 
genannten Sachkostenliste, ist 
eine Nichterstattung zumindest 
mit Hinweis auf selbige Sach
kostenliste unbegründet.
Auch wenn davon ausgegangen 
werden kann, dass noch nicht 
alle Krankenversicherer derart 
detaillierte Vertragsregelungen 
ihr Eigen nennen, so ist es ver
mutlich nur eine Frage der Zeit, 
bis diese „Vertragslücke“ von
seiten der  Versicherer geschlos
sen wird. Für den Patienten, der 
sich für eine AlignerTherapie 
entscheiden möchte, können sol
che Detailinformationen den
noch wesentlich sein. So sind ge
rade Praxen, die moderne The
rapiekonzepte anbieten, gut be
raten, ihre Patienten auf aktuelle 
erstattungspolitische Entwick

lungen hinzuweisen und sie we
nigstens zu sensibilisieren für 
das berühmte „Kleingedruckte“ 
in ihrem Krankenversicherungs
vertrag. 
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